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Liebesentzug

Reu. Erziehung, Zucht und Züchtigen sollen nicht mehr zusammengehören. Die meisten Eltern halten Prügelstrafe für obsolet, und wer seine Kinder dennoch schlägt, handelt oft wider die bessere Einsicht – aus Überreizung oder in Verzweiflung. Misshandlungen sind ohnehin strafbar. Wozu dann noch ein Gesetz zur „Ächtung der Gewalt in der Erziehung“? Wollen ausgerechnet SPD und Grüne jene Arbeiter Mores lehren, die nicht redegewandt sind und daher leichter handgreiflich werden – bei der Selbstverteidigung, aber auch in der Erziehung? Dagegen hilft kein Gesetz, sondern höchstens Spracherziehung in der Schule. Außerdem wird jedes Kind einen disziplinierten Klaps leichter verschmerzen als Strafen, die nicht den Körper, sondern die Seele verletzen. Der Gesetzgeber hat das bedacht und daher außer körperlicher auch seelische Gewalt gegen Kinder für rechtswidrig erklärt. Aber ist sie überhaupt justitiabel? Am stärksten leiden Kinder unter Liebesentzug. Man stelle sich den armen Richter vor, der feststellen soll, was Liebesentzug ist und wie hoch er zu bestrafen wäre. Für Liebesentzug, der eine Woche nicht überschreitet, eine Geldstrafe? Für lebenslangen Liebesentzug „lebenslänglich“? Ein absurder Gedanke, ein absurdes Gesetz.

aus FAZ v. 11. 7. 2000

1.
Wie könnte die Nachricht lauten, die zu diesem Kommentar Anlass gegeben hat? 

2.
Lässt sich die Argumentation des Kommentators in einem Fünfsatzschema darstellen? Versucht es einmal!

3.
Entwerft nach dem Fünfsatzschema eine eigene Stellungnahme zu diesem Kommentar!
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